
 Traktandum 7: Statutenrevision 
Mitgliederversammlung 16. April 2026 in Herisau 

  Aktuelle Version   Revidierte Version mit den wesentlichen Unterschieden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➜Vereinfachung: Art. 2, 5 und 6 wurden in Art. 1 integriert 
➜Präzisierung Art. 1: … mit Sitz in der Stadt St.Gallen 
 

➜Vereinfachung Art. 5: Die zu erbringenden Dienstleistungen werden neu 
in einem Reglement festgehalten. Siehe auch neu Art. 20 h) 
➜Präzisierung Art. 6: Pro Mitgliedschaft ein Mietobjekt entspricht bereits 
der bisherigen langjährigen Praxis. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➜Änderung Art. 10:  
 Abschnitt a) Kündigungsfrist Mitgliedschaft neu ein Monat.  
 Abschnitt b) Ausschluss neu durch Geschäftsstelle möglich 
➜Vereinfachung Art. 10 c) 

 

➜unverändert 

 

➜Änderung Art. 15: Einladungen neu auch per E-Mail gültig. Anträge von 
Mitgliedern sind neu zu begründen und bis Ende Januar möglich. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➜Änderungen Art. 17: a) Neu sind Co-Präsidien möglich. Die Auflösung von 
Kantonal-/Regionalgruppen sind nicht mehr in der Kompetenz einer MV 
g) Kantonal-/Regionalgruppen haben neu ein Antragsrecht. 
 

➜Änderung Art. 17: Neu kann die Sitzungsleitung eine schriftliche 
Abstimmungen anordnen. 

➜Änderungen  Absatz 2: Keine explizite Nennung mehr von Fachbereich und 
Politik. Absatz 3: Neu ist ein Co-(Vize-)Präsidium möglich. 



 
 

 

 

 

 
  

➜Änderungen Art. 20: 
a) Vorstand stellt nur noch die Geschäftsleitung ein 
b) Keine explizite Rückfrage mehr in der Region 
c) Präzisierung der Aufsichtsfunktion über die Geschäftsstelle 
d) Möglichkeit zur Bildung von AGs und Kommissionen 
g) Abschliessende Behandlung bei Gesuchen von Mitgliedern 
h) Ergänzend auch zu Art. 5 
Art. 21: Explizite Erwähnung von Ressorts und der Möglichkeit der Einrichtung 
einer Ombudsstelle 

➜Präzisierung der Zeichnungsberechtigung und Schaffung eines Unter-
schriftenreglements. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

➜Präzisierung der Kompetenzen/Aufgaben der Kantonal-/Regionalgruppen 

➜Präzisierung Art. 29): … oder ähnlichem Zweck in der Schweiz zu.  
Kompetenzen/Aufgaben der Kantonal-/Regionalgruppen 


